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Alle Beträge verstehen sich als Nettoentgelte ohne Umsatzsteuer.  
 
Artikel 1 - Zeithonorar 
Wir verrechnen die erbrachten Leistungen grundsätzlich nach dem damit verbundenen Zeitaufwand zu folgenden 
Sätzen:  

Beschreibung 
Beschäftigungs-

gruppe 

Stundensatz 
Netto 

Stundensatz 
Brutto 

Abrechnungs-
einheit  

pro angefallene 
Einheit Netto 

Hilfskraft (z.B. Lehrling) A  € 58,00  € 69,60 5 Minuten  € 5,80 
Fachkraft B-C € 114,00 € 136,80 5 Minuten  € 9,50 
Berater u. Mediator D € 160,00 € 192,00 5 Minuten  € 13,33 

Das Zeithonorar entsteht unabhängig davon, ob im Fall der Vermittlung das von uns vermittelte Geschäft zustande 
kommt. Das Zeithonorar entsteht mit Erbringung der jeweiligen vereinbarten Leistung durch uns. Wir sind 
berechtigt, Leistungen jeweils am Ende eines Kalendermonates zu verrechnen. Mit Zugang der Rechnung wird das 
Entgelt fällig.  

Kommt es in derselben Sache zum Abschluss eines Versicherungsvertrages, so entfällt der Honoraranspruch in der 
Höhe der dadurch erhaltenen Provision. Kommt es später zu einer Rückverrechnung der erhaltenen Provision, 
beispielsweise durch Kündigung des Vertrages, so lebt der Honoraranspruch wieder auf. In diesem Falle sind wir 
berechtigt, dem Kunden die Reduzierung des Honorars nachzuverrechnen. Leistungen, die zusätzlich zur 
Vermittlung des Vertrages vom Kunden beauftragt werden, dürfen auch in diesem Fall gesondert je nach 
Vereinbarung verrechnet werden.  

Artikel 2 – Versicherungsmaklervertrag (Pauschalhonorar) 

Wurde schriftlich ein Versicherungsmaklervertrag abgeschlossen, so findet Artikel 1 für die im 
Versicherungsmaklervertrag vereinbarte Leistungen keine Anwendung und dafür werden jährlich folgende 
pauschale Beträge verrechnet: 
 
KZ Maklervertrag  Kunde ist Netto Brutto 

P Privat¹ Privatperson(en) 83,33 100,00 

E EPU² Ein-Personen-Unternehmer, Freiberufler inkl. Ärzte u. Landwirte  120,00 144,00 

K KMU² Klein- und Mittelbetriebe 200,00 240,00 

I Individuell Sonstige Individuell Individuell 
 
¹ … Digital-Rabatt von 20%, wenn Emailadresse vorhanden und Kundenportal genutzt wird (Brutto 80,00) 
² … beinhaltet auch die Betreuung für den privaten Bereich des Eigentümers (also inkl. Privat) 
 
Privatperson (Abgrenzung pro Haushalt): Der Tarif Privat (Privatpersonen) gilt pro Haushalt und umfasst somit auch 
sämtliche im gemeinsamen Haushalt lebende Personen. Sollte ein Familienmitglied einen eigenen Haushalt gründen 
(beispielsweise Kind), so muss dafür ein eigener Versicherungsmaklervertrag abgeschlossen werden. 
 
Indexierung Dauerleistungen 
Mangels anderslautender Vereinbarung wird das vereinbarte Entgelt für Dauerleistungen des 
Versicherungsmaklervertrages jährlich mit Wirkung ab 01.01. eines jeden Jahres dem Verbraucherpreisindex 2020 
(VPI 2020) Monat Oktober angepasst. Unterbleibt die Anhebung der Entgelte - aus welchen Gründen auch immer - 
so geht dadurch in den Folgejahren der Rechtsanspruch auf Anhebung nicht verloren. 

Artikel 3 - Barauslagen 

Der Versicherungsberater ist berechtigt, neben dem tarifmäßigen Honorar, die Barauslagen in Rechnung zu stellen, 
die in Erfüllung der ordnungsgemäßen Bearbeitung des Auftrages anfallen, sowie ein allfälliges amtliches 
Kilometergeld. 


